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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil)/Rat 

Betr.: Beschluss des Rates zur Ernennung von zwei Mitgliedern und drei 
Stellvertretern des Verwaltungsrates der Agentur für die Zusammenarbeit 
der Energieregulierungsbehörden (ACER) 

– Annahme 
  

1. Die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden wurde mit der Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 gegründet1. 

2. Nach Artikel 18 der Verordnung wird ein Verwaltungsrat eingerichtet, der aus neun 

Mitgliedern und neun stellvertretenden Mitgliedern besteht. Fünf Mitglieder und fünf 

stellvertretende Mitglieder sind vom Rat zu ernennen. 

 

3. Der Vorsitz ist vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates der ACER am 6. Juni 2021 davon in 

Kenntnis gesetzt worden, dass die Amtszeit zweier vom Rat ernannter Mitglieder und dreier 

vom Rat ernannter stellvertretender Mitglieder des Verwaltungsrates am 27. Januar 2022 

abläuft und dass deren Nachfolger bzw. Nachfolgerinnen ernannt werden sollten. 

 

4. Entsprechend den Ergebnissen der Konsultation des AStV vom 12. Januar 2022 sollten gemäß 

dem in Dokument 14721/21 enthaltenen Entwurf eines Beschlusses des Rates zwei neue 

Mitglieder und drei stellvertretende Mitglieder ernannt werden. 

                                                 
1 ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 22. 
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5. Der AStV wird ersucht, dem Rat zu empfehlen, den Beschluss des Rates in der Fassung des 

Dokuments 14721/21 als A-Punkt auf der Tagesordnung für eine seiner nächsten Tagungen 

anzunehmen. 
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